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Infoblatt für Hundeinteressenten 
 
Sehr geehrter Hundeinteressent, 
 
wir freuen uns, dass Sie an einem Hund aus dem Tierheim Troisdorf interessiert sind. 
Damit der Vermittlungsvorgang zügig und reibungslos durchgeführt werden kann und 
Sie Ihren neuen Mitbewohner so schnell wie möglich daheim Willkommen heißen 
dürfen, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten: 
 

 Kennenlernphase I: 3x Gassigehen 
 

Wir bitten Sie, mindestens dreimal mit dem Hund spazieren zu gehen. Nur so 
können Sie und wir feststellen, ob der Hund zu Ihnen passt. Sprechen Sie die 
Termine bitte direkt mit dem Pflegepersonal bzw. dem Paten des Hundes ab. 

 

 Kennenlernphase II: zu Besuch nach Hause 
Die Chemie zwischen Ihnen und dem potentiellen Familienzuwachs stimmt?  
Jetzt haben Sie die Möglichkeit den Hund tagsüber von 8.00-19.30 Uhr mit in Ihr 
häusliches Umfeld zu nehmen. Nachdem Sie ihn bei den Spaziergängen schon 
etwas näher kennengelernt haben, werden Sie zuhause weitere gemeinsame 
Erfahrungen sammeln können. Im Alltag werden Sie Ihren Hund auch schon mal 
alleine lassen müssen. Nutzen Sie die Besuche in der Kennenlernphase 
unbedingt um zu testen, wie der Hund damit zurechtkommt. 

 
Darüber hinaus führen Sie sinnvollerweise ausführliche Gespräche mit dem Personal 
und dem Paten. Dieser Personenkreis kann sehr viel aus eigener Erfahrung über das 
Wesen des Hundes sagen. 
 
Wenn Sie sich jetzt absolut sicher sind, dass Sie dem Hund ein neues Zuhause geben 
möchten, gilt es noch einige Formalitäten abzuklären bzw. Belege beizubringen: 
 

 Sachkundenachweis nach dem Landeshundegesetz für Hunde ab 40cm 
Schulterhöhe oder schwerer als 20 Kg oder für gefährliche Hunde und 
Hunde bestimmter Rassen. 
Je nach Einstufung der Hunderasse gem. Landeshundegesetz müssen Sie einen 
Sachkundenachweis erbringen und eine Kopie zu den Akten geben. Detaillierte 
Informationen dazu erhalten Sie in unserem Vermittlungsbüro. 
 

 Nachweis der Erlaubnis der Hundehaltung 
 

Mieter: Wohnen Sie zur Miete, benötigen wir die schriftliche Einverständnis-
erklärung Ihres Vermieters, dass Hundehaltung in der Wohnung bzw. im Haus 
erlaubt ist. 
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Eigentümer: Sollten Sie in den eigenen vier Wänden wohnen, bitten wir um 
einen schriftlichen Nachweis der Eigentumsverhältnisse (z.B. Kopie des 
Grundbuchauszugs bzw. des Kaufvertrags). 
 

 Vorkontrolle 
 

Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter besucht Sie nach vorheriger Terminabsprache zu 
Hause. Hier werden die Angaben geprüft, die Sie bei der Anmeldung als 
Interessent über sich gemacht haben. Weiterhin soll ein Eindruck gewonnen 
werden, wie sich der Hund im neuen Zuhause fühlt. Daher ist es wichtig, dass 
möglichst alle Familienmitglieder und auf jeden Fall auch der Hund bei der 
sogenannten Vorkontrolle anwesend sind. Erfahrungsgemäß ist es von Vorteil, 
wenn der Hund nicht das erste Mal im neuen Heim ist. 
 

 Tierüberlassungsvertrag 
 

Sind alle Formalitäten erledigt, kann der Tierüberlassungsvertrag mit dem 
Tierheim Troisdorf abgeschlossen werden. Dieser Vertrag verpflichtet Sie zur 
Zahlung einer Schutzgebühr, welche die angefallenen Kosten der 
Heimunterbringung etwas auffangen soll. Wir übergeben Ihnen den Hund 
entwurmt, geimpft, gechipt (TASSO) und ggf. kastriert. 
 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich an uns – wir helfen Ihnen 
gerne weiter. 
 
 

Ausführzeiten 
 

Zu diesen Zeiten können Sie Ihren zukünftigen Hund zum Spaziergang abholen: 
 

 Montag und Donnerstag ab 14 Uhr 
 

 Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag 10 Uhr bis 12 Uhr und dann wieder ab 
14 Uhr 
 

 Sonntag 10 Uhr bis 12 Uhr und dann wieder ab 15 Uhr 
 

 Feiertage ab 15 Uhr 
 

Für kurzfristige Terminabsagen besteht die Möglichkeit eine Information auf dem 
Anrufbeantworter (02241-127770-26) zu hinterlassen, damit ihr Hund nicht im Zwinger 
auf Sie warten muss. 

 
 
 

Ihr Team vom Tierheim Troisdorf 
 


